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Bekanntmachung 
 

Aufforderung 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

und Bekanntgabe der Wahlkreiseinteilung 
für die Kommunalwahl am 14. Mai 2023 

 
 

I.  

 
Aufgrund des § 22 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)1 fordere ich zur Einrei-

chung von Wahlvorschlägen für die Kreiswahl am 14. Mai 2023 auf.  

 

Die Wahlvorschläge sind bis zum  

20. März 2023, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist), 

schriftlich beim Gemeindewahlleiter der Gemeinde Timmendorfer Strand, Strandallee 42, 

23669 Timmendorfer Strand, Rathaus, einzureichen (§ 19 des Gemeinde- und Kreiswahlge-

setzes - GKWG -)2.  

Es wird gebeten, die Wahlvorschläge möglichst so frühzeitig vor dem letzten Tag der Einrei-

chungsfrist einzureichen, dass Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge betreffen, 

rechtzeitig behoben werden können.  

 

Rechtsgrundlagen für die Beteiligung an der Wahl mit Wahlvorschlägen und für das Wahl-

vorschlagsverfahren sind insbesondere §§ 6 und 18 bis 27 GKWG in Verbindung mit §§ 22 

bis 33 GKWO.  

 

Bei der Einreichung von Wahlvorschlägen ist Folgendes zu beachten:  

 

1. Anzahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter  

Das Wahlgebiet (Gebiet Gemeinde Timmendorfer Strand) ist in 5 Wahlkreise eingeteilt (§§ 8, 

9 Abs. 2 Nr. 2 GKWG).  

In jedem Wahlkreis werden zwei unmittelbare Vertreterinnen oder unmittelbare Vertreter, im 

Wahlgebiet werden 9 Listenvertreterinnen und Listenvertreter gewählt. 

  

2. Voraussetzung für die Einreichung von Wahlvorschlägen  

Nach § 18 Abs. 1 GKWG können Wahlvorschläge für die Wahl der unmittelbaren Vertrete-

rinnen und Vertreter (unmittelbare Wahlvorschläge) einreichen:  

1. Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (politische Parteien),  

2. Wahlberechtigte, die sich zu einer Gruppe zusammenschließen (Wählergruppen),  

3. Wahlberechtigte.  

 

                                                
1
 in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 643), zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 01.10.2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 721)   
2
 in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1997 (GVOBl. Schl.-H. S. 151), zuletzt geändert durch Arti-

kel 3 des Gesetzes vom 22. April 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 430) 
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Listenwahlvorschläge können von politischen Parteien und Wählergruppen eingereicht wer-

den (§ 18 Abs. 2 GKWG).  

Eine politische Partei oder Wählergruppe kann innerhalb des Wahlgebietes nur so viele un-

mittelbare Wahlvorschläge, wie unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, 

und nur einen Listenwahlvorschlag einreichen. Die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber 

auf dem Listenwahlvorschlag ist nicht begrenzt (§ 18 Abs. 3 GKWG).  

Innerhalb des Wahlgebietes kann eine Bewerberin oder ein Bewerber sowohl in einem un-

mittelbaren Wahlvorschlag als auch in einem Listenwahlvorschlag benannt werden (§ 18 

Abs. 4 GKWG).  

Die Verbindung von Listenwahlvorschlägen ist unzulässig. Weder politische Parteien noch 

Wählergruppen noch politische Parteien und Wählergruppen können gemeinsame Wahlvor-

schläge einreichen (§ 18 Abs. 5 GKWG).  

 

3. Anforderungen an die Bewerberinnen und Bewerber  

• Als Bewerberin oder Bewerber in einem Wahlvorschlag kann nur vorgeschlagen wer-

den, wer wählbar ist. Gemäß § 6 Abs. 1 GKWG ist wählbar, wer am Wahltag  

 das 18. Lebensjahr vollendet hat,  

 im Wahlgebiet wahlberechtigt ist und  

 seit mindestens drei Monaten in Schleswig-Holstein eine Wohnung hat oder 

sich in Schleswig-Holstein sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung au-

ßerhalb des Landes hat.  

  

• Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen sind neben den Deutschen im Sinne 

des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes auch alle Staatsangehörigen der übrigen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union – Unionsbürgerinnen und Unionsbürger – 

wählbar (§ 6 Abs. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 GKWG).  

 

• Als Bewerberin oder Bewerber einer politischen Partei oder Wählergruppe kann nur 

benannt werden, wer 

 in einer Mitgliederversammlung oder in einer Vertreterversammlung in ge-

heimer schriftlicher Abstimmung (vorschlagsberechtigt ist jede Teilnehmerin 

und jeder Teilnehmer der Versammlung) hierzu gewählt worden ist (§ 20 

Abs. 3 GKWG) und  

 ihre oder seine Zustimmung hierzu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist 

unwiderruflich (§ 20 Abs. 2 GKWG).  

  

Bewerberinnen und Bewerber, die innerhalb des Wahlgebiets auf mehreren unmittelbaren 

Wahlvorschlägen oder auf mehreren Listenwahlvorschlägen benannt sind, können nicht zu-

gelassen werden (§ 24 Abs. 2 GKWO).  

 

4. Inhalt und Form der Wahlvorschläge  

Der unmittelbare Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 8 GKWO, der Listenwahl-

vorschlag nach dem Muster der Anlage 9 GKWO eingereicht werden. Ein unmittelbarer 

Wahlvorschlag darf nur den Namen einer Bewerberin oder eines Bewerbers enthalten.  
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Der Wahlvorschlag muss gemäß § 23 Abs. 2 GKWO enthalten  

1. den Familiennamen, den Vornamen (bei mehreren Vornamen den oder die Rufnamen), 

den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift (Haupt-

wohnung) jeder Bewerberin und jedes Bewerbers,  

 

2. bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen den Namen der einreichenden 

Partei oder Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese. 

Wenn es zur Unterscheidung von früher eingereichten Wahlvorschlägen nötig ist, kann der 

Gemeindewahlleiter einen Zusatz verlangen.  

 

Weist eine Bewerberin oder ein Bewerber bis zum Ablauf der Einreichungsfrist des Wahlvor-

schlages gegenüber dem Gemeindewahlleiter nach, dass für sie oder ihn im Melderegister 

eine Auskunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, wird 

bei der Bekanntmachung der Wahlvorschläge und bei der Herstellung der Stimmzettel an-

stelle ihrer oder seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; 

die Angabe eines Postfaches genügt nicht (§ 31 Abs. 1 GKWO).  

 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stell-

vertretenden Vertrauensperson enthalten (§ 22 GKWG).  

 

Auf dem Listenwahlvorschlag sind die Bewerberinnen und Bewerber in erkennbarer Reihen-

folge aufzuführen. Fehlt diese Reihenfolge, gilt die alphabetische Reihenfolge der Familien-

namen und bei gleichen Familiennamen die der Vornamen (§ 23 Abs. 4 GKWO).  

 

Die Wahlvorschläge von politischen Parteien und Wählergruppen müssen von mindestens 

drei Personen des für das Wahlgebiet nach ihrer Satzung zuständigen Vorstandes, darunter 

der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, persönlich 

und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 21 GKWG).  

 

Mit dem Wahlvorschlag sind gemäß § 25 Abs. 1 GKWO folgende Anlagen einzureichen:  

1. von jeder vorgeschlagenen Bewerberin und jedem vorgeschlagenen Bewerber die Zu-

stimmungserklärung nach dem Muster der Anlage 12 GKWO, in der enthalten sind  

a.) die Zustimmung zum Wahlvorschlag und  

b.) Angaben über die berufliche Tätigkeit, soweit sie für die Vereinbarkeit mit dem an-

gestrebten Mandat von Bedeutung ist;  

 

2. für jede vorgeschlagene Bewerberin und jeden vorgeschlagenen Bewerber eine Beschei-

nigung der Wählbarkeit nach dem Muster der Anlage 14 GKWO; die Bescheinigung wird von 

dem Gemeindewahlleiter kostenfrei erteilt;  

 

3. von jeder vorgeschlagenen Bewerberin und jedem vorgeschlagenen Bewerber, die oder 

der nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, eine Versicherung an Eides Statt nach 

dem Muster der Anlage 15 GKWO, dass sie oder er infolge einer zivilrechtlichen Einzelfall-

entscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung im Herkunftsmitgliedstaat von der 

Wählbarkeit nicht ausgeschlossen ist;  

 

4. im Falle eines Wahlvorschlags einer Partei oder Wählergruppe eine Erklärung der Leiterin 

oder des Leiters der Versammlung über die Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber 

nach dem Muster der Anlage 17 GKWO; diese Erklärung kann für mehrere Bewerberinnen 

und Bewerber gemeinsam in einer Ausfertigung eingereicht werden.  
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Sofern eine politische Partei oder Wählergruppe noch nicht mit mindestens einer oder einem 

für sie im Land Schleswig-Holstein aufgestellten und gewählten Vertreterin oder Vertreter im 

Deutschen Bundestag, im Schleswig-Holsteinischen Landtag, in der Vertretung des Wahlge-

biets oder, bei Gemeindewahlen, in der Vertretung des Kreises vertreten ist, sind ihren 

Wahlvorschlägen die Satzung und das Programm dieser Partei oder Wählergruppe beizufü-

gen; ferner ist nachzuweisen, dass der Vorstand der Partei oder Wählergruppe nach demo-

kratischen Grundsätzen gewählt ist. Dieser Nachweis ist durch Vorlage einer beglaubigten 

Abschrift der bei der Wahl gefertigten Niederschrift oder einer schriftlichen Erklärung mehre-

rer bei der Wahl anwesender Personen zu führen. Die Unterlagen sind dem Gemeindewahl-

leiter in einfacher Ausfertigung einzureichen. Sie gelten dann als Beifügung für alle von der 

Partei oder Wählergruppe eingereichten Wahlvorschläge. Diese Unterlagen brauchen nicht 

beigefügt zu werden, wenn sie bei dem für Wahlen zuständigen Ministerium bereits einge-

reicht sind und eine Bestätigung nach § 26 GKWO hierüber vorliegt.  

 

5. Vordrucke  

Die amtlichen Formblätter für Wahlvorschläge und für die erforderlichen Anlagen stehen auf 

der Homepage unter folgendem Link: https://www.timmendorfer-

strand.org/aktuelles/kommunalwahl-2023.html sowie beim Gemeindewahlleiter der Gemein-

de Timmendorfer Strand, Strandallee 42, 23669 Timmendorfer Strand kostenfrei zur Verfü-

gung. Dort können auch weitere Auskünfte eingeholt werden.  

 

 

II. 

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 21. Juli 2022 gemäß § 15 GKWG für 

die Gemeindewahl in der Gemeinde Timmendorfer Strand am 14. Mai 2023 folgende Wahl-

kreise gebildet: 

 

Wahlkreis-Nr. Straßenname 

 
1 

Alter Schulweg, Am Golfplatz, Am Kardohr, An de Eek, Breslauer Straße, 
Danziger Allee, Dorfstraße, Hainholzweg, Hauptstraße, Klodtstraße, Kö-
nigsberger Straße, Nothweg, Oeverdieker Weg, Op`n Barg, Posener 
Straße, Roggenkamp, Ruppersdorfer Weg, Schmiedestraße, Seekoppel, 
Seestraße, Stettiner Straße, Teichstraße, Vogelsang, Wischhoff 

 2 Am Bahnhof, Am Kuhlbrook, Am Kurpark, An der Mühlenau, An der 
Waldkapelle, Bäckergang, Bahnhofstraße, Bergstraße, Dänische Straße, 
Dr.-Heinrich-Fix-Weg, Ebeltofter Straße, Fockenrader Redder, Friedrich-
August-Straße, Jütlandweg, Kleiner Wohldkamp, Kurparkstraße, Kurpro-
menade, Misdroyer Straße, Möhlenbreede, Molsweg, Mühlenweg, Pom-
mernweg, Ratzebuhrer Allee, Rosenhain, Schmilinskystraße, Schweden-
weg, Steenbeek, Strandpromenade, Weedkroog, Wohldkamp, Wohld-
straße, Wohrbarg, Zur Waldkirche 

3 Am Elchgrund, Am Rathaus, Amselweg, Andresenstraße, Birkenallee, 
Birkenhain, Dornkampstraße, Erlenbruchstraße, Finkenstraße, Garten-
straße, Gorch-Fock-Straße, Havenothstraße, Herrenbruchstraße, Höpp-
nerweg, Im Brook, Krugsweg, Lübecker Straße, Otto-Langbehn-Straße, 
Poststraße, Redderkamp, Saunaring, Steenkamp, Strandallee, Timmen-
dorfer Platz, Wiesenweg, Wilhelmstraße, Wolburgstraße 

4 Aalweg, Ahornweg, Am Rethwarder, An der Aalbeek, An der Acht, Bark-
holtredder, Beesenbrook, Birkenweg, Brookredder, Bundesstraße 76, Dr.-
Karl-Krause-Straße, Drosselweg, Dünenweg, Eichenweg, Elsterweg, Er-
lenweg, Föhrenweg, Forstweg, Gartenweg, Grüner Grund, Grüner Weg, 
Hafenstraße, Hainbuchenweg, Haselweg, Im Hafen, Kastanienallee, Kös-
liner Straße, Krabbenweg, Lachsweg, Marienburger Straße, Meinsweg, 
Mittelweg, Neukuhrener Weg, Pappelweg, Pastor-Rode-Weg, Promena-

https://www.timmendorfer-strand.org/aktuelles/kommunalwahl-2023.html
https://www.timmendorfer-strand.org/aktuelles/kommunalwahl-2023.html
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de, Rodenbergstraße, Rosittener Weg, Samlandstraße, Stargarder Weg, 
Stolpmünder Weg, Strandstraße, Tannenweg, Ulmenweg, Vörst Brook, 
Waldweg, Weidenweg 

5 Am Wittinghaaf, Brodtener Straße, Dänemarkweg, Dr.-Waßmund-Straße, 
Finnlandring, Friedrich-Bebensee-Straße, Grönlandring, Hävener Allee, 
Hermann-Kröger-Straße, Im Hafen, Islandring, Kornblumenweg, Margeri-
tenweg, Mohnblumenweg, Nagelsallee, Niobeweg, Ostseeallee, Padua-
weg, Pamirstraße, Parkallee, Passatweg, Peter-Hardt-Straße, Steiluferal-
lee, Störtebeker Weg, Sydowstraße, Travemünder Landstraße, Wald-
blick, Wiesengrund, Wikingerring 

 

Die Wahlbezirke sind gemäß § 16 Abs. 1 GKWG gleichzeitig zu Briefwahlbezirken erklärt 
worden.  
 
Timmendorfer Strand, den 15. November 2022 

Der Gemeindewahlleiter 

 

 

 

gez. Sven Partheil-Böhnke     L.S. 

- Bürgermeister - 


